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§ 1 K-TBWG Bewilligungspflicht

K-TBWG - Karntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz - K-TBWG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.08.2024

(1) Die Tatigkeit eines Wettunternehmers bedarf einer Bewilligung der Landesregierung.

(2) Wettunternehmer im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. Buchmacher; Buchmacher ist, wer gewerbsmaRig Wetten abschlief3t;
2. Totalisateure; Totalisateur ist, wer Wetten gewerbsmaRig vermittelt, und

3. gewerbsmalRige Vermittler von Wettkunden und Wettinteressenten; als Vermittlung gilt auch deren

Namhaftmachung.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes Uber die Vermittlung von Wetten gelten auch flr die Vermittlung von Wettkunden

und Wettinteressenten.

(3) Keiner Bewilligung nach Abs. 1 bedarf die Tatigkeit eines Wettunternehmers im Sinne des8 2 Abs. 1 lit. a, wenn sie

blof3 vortibergehend erfolgt

1. durch Personen, die im Besitz einer Bewilligung gemalR§ 2 Abs. 1 lit. b oder einer nach vergleichbaren Vorschriften
eines anderen Bundeslandes erteilten Bewilligung zur Austibung der Tatigkeit eines Wettunternehmers sind, oder

2. durch Staatsangehdorige einer Vertragspartei des Abkommens tber den Europadischen Wirtschaftsraum, juristische
Personen im Sinne des § 3 Abs. 2 Z 1 lit. b sowie nach dem Unionsrecht gleichgestellte Personen, die die Tatigkeit

aufgrund einer nach vergleichbaren Vorschriften erteilten Bewilligung austben.

(4) Die Auslbung einer Tatigkeit im Sinne des Abs. 3 ist bloB vorUbergehend, wenn sie durch einen Zeitraum von
héchstens zwei Wochen oder bei héchstens drei Veranstaltungen im Kalenderjahr erfolgt. Sie ist der Landesregierung
spatestens eine Woche vor Beginn unter Vorlage der Bewilligung, einer Bestdtigung gemaR & 5 Abs. 1 lit. a, der
Zustimmung des Veranstalters sowie der Angabe der Veranstaltungen, des Veranstaltungsortes und der Zeit

anzuzeigen. § 8 findet sinngemal3e Anwendung.

(5) Soweit durch Bestimmungen dieses Gesetzes Zustandigkeiten des Bundes beruhrt werden, sind sie so auszulegen,

dass sich keine Uber die Zustandigkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt.

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-tbwg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-tbwg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/k-tbwg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/k-tbwg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/k-tbwg/paragraf/8

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 1 K-TBWG Bewilligungspflicht
	K-TBWG - Kärntner Totalisateur- und Buchmacherwettengesetz - K-TBWG


